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Text 

Marktfahrer 

§ 275. Gewerbetreibende, die aus dem Beziehen von Märkten ein eigenes Gewerbe machen, sind 
auch berechtigt, im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung Pommes frites, Langos und Kartoffelpuffer auf 
der Straße zu verkaufen und bei Festen, sportlichen Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen, die mit 
größeren Ansammlungen von Menschen verbunden sind, den Kleinverkauf von Lebensmitteln und 
Verzehrprodukten und sonstigen Waren, die zu diesen Gelegenheiten üblicherweise angeboten werden, 
sowie die Herstellung von Zuckerwatte mittels Zentrifuge auszuüben, jedoch nicht im Umherziehen von 
Ort zu Ort oder von Haus zu Haus. Märkte oder Gelegenheitsmärkte sind jedoch kein sonstiger Anlaß, der 
zur Ausübung des Marktfahrergewerbes außerhalb des Gebietes berechtigt, auf dem der Markt 
(Gelegenheitsmarkt) abgehalten wird. 
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